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Hinweispflichten zum Meldeschein 
 
Ihre Rechte und Pflichten 
 
Anmelde- und Abmeldepflicht /Auskunftspflicht 
Nach dem Bundesmeldegesetz hat sich innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden, wer eine Woh-
nung bezieht. Dies gilt auch bei einem Wohnungswechsel innerhalb der-
selben Gemeinde. Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue 
Wohnung im Inland bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. Bitte achten Sie unbe-
dingt darauf, dass Sie die vorgenannte Frist nicht überschreiten, da Sie 
andernfalls ordnungswidrig handeln und mit einer Geldbuße zu rechnen 
haben. Die Anmeldung bzw. Abmeldung bei der Meldebehörde befreit 
Sie nicht von der Verpflichtung, ggf. auch anderen Behörden Ihren Woh-
nungswechsel mitzuteilen. 

Sie sind bei einer entsprechenden Aufforderung durch die Meldebe-
hörde gesetzlich verpflichtet, zur ordnungsgemäßen Führung des Mel-
deregisters erforderliche Auskünfte zu erteilen, zum Nachweis Ihrer An-
gaben erforderliche Unterlagen vorzulegen und persönlich zu erschei-
nen. 
 
Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung und Unterrichtung 
Sie haben gegenüber der Meldebehörde ein Recht auf kostenfreie 
schriftliche Auskunft über die Daten und diesbezügliche Hinweise, die 
zu Ihrer Person gespeichert sind. Ihnen ist auf Wunsch auch Auskunft 
über Zweck und Rechtsgrundlage der Speicherung zu erteilen. Sind zu 
Ihrer Person gespeicherte Daten unrichtig oder unvollständig, so hat die 
Meldebehörde diese auf Ihren Antrag zu berichtigen oder zu ergänzen. 
 
Ihr Recht auf Einrichtung einer Übermittlungssperre 
Sie haben nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) die nachstehenden 
Möglichkeiten, der Übermittlung von Daten zu widersprechen, so dass 
eine Übermittlungssperre im Melderegister eingetragen wird. Von Ihrem 
Widerspruchsrecht können Sie bei der Anmeldung oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt Gebrauch machen. Für mitangemeldete Familienange-
hörige erhalten Sie auf Wunsch entsprechende Formulare von der Mel-
debehörde. Die Erklärungen können auch ohne die Verwendung 
des Formulars der Meldebehörde zu jeder Zeit abgegeben werden. 
Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch den Fa-
milienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsge-
sellschaft § 42 Absatz 3 Satz 2 i.V.m. § 42 Absatz 2 BMG 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Fa-
milienangehörige, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG 
von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: Vor- und 
Familiennamen, frühere Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, derzeitige Anschriften, letzte frühere Anschrift, Auskunftssperren 
nach § 51 BMG, bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG, Sterbedatum 
und gemäß § 5 Abs. 1 MG NRW derzeitige Staatsangehörigkeiten. Von 
Familienangehörigen, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft angehören, unterbleibt die Datenübermitt-
lung, wenn die Betroffenen ihr nach § 42 Abs. 3 BMG widersprechen. 

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbin-
dung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.  
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
§ 50 Absatz 5 i.V.m. § 50 Absatz 1 BMG 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 

Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mona-
ten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 
BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, 
soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden 
und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Pres-
se oder Rundfunk § 50 Absatz 5 i.V.m. § 50 Absatz 2 BMG 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die 
Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über: Famili-
enname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Ju-
biläums. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage § 50 Absatz 5 i.V.m. § 50 Absatz 3 BMG 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft 
erteilen über: Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Belehrung zu § 202a StGB gemäß § 23 Absatz 4 BMG 
Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie berechtigt sind, die Daten 
aller auf dem Meldeschein eingetragenen meldepflichtigen Personen 
entgegenzunehmen. Der unberechtigte Empfang von Daten unter Vor-
spiegelung einer Berechtigung ist eine Straftat, die gemäß § 202a des 
Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft wird. 
 
Hinweis auf weitere Möglichkeiten der Sperrung von Daten 
Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffe-
nen oder einer anderen Person durch eine Melderegisterauskunft eine 
Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche 
schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf 
Antrag oder von Amts wegen unentgeltlich eine Auskunftssperre im Mel-
deregister einzutragen. Darüber hinaus wird in Vorbereitung auf eine 
Adoption (Adoptionspflegeverhältnis) einer aktiven Person im Meldere-
gister eine entsprechende Auskunftssperre hinterlegt. 

Anlässlich der Eintragung von Auskunftssperren weist die Meldebe-
hörde auf andere Ausforschungsmöglichkeiten Dritter hin, damit von 
Ihnen ggf. weitere, eigene Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. 
Ihnen soll bewusst gemacht werden, dass Ihre Daten möglicherweise 
bei anderen öffentlichen Stellen wie dem Finanzamt, dem Jugendamt 
und bei Gericht gespeichert sind und ggf. weitere Möglichkeiten zur 
Sperrung von Daten bestehen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit der 
Sperrung von Daten in anderen öffentlichen Registern wie dem Auslän-
derzentralregister oder dem zentralen Fahrzeugregister. 
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